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Bezügeabrechnung der 
RZVK des Saarlandes
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Themenübersicht
• Präsentation „Zusammenarbeit zwischen dem Personalamt und der 

Bezügeabrechnung“
• Formularwesen – Wann wird welches Formular benötigt?
• Besondere Personengruppen – Was ist zu beachten?
• eAU-Verfahren – Austausch
• Optimale Bedingungen für die Zusammenarbeit

• Ausblick DATEV Personal
• Vorstellung Notfallplan für Personalämter
• Fragen / Rückmeldungen / Anregungen
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Präsentation:

 „Zusammenarbeit zwischen dem 
Personalamt und der 
Bezügeabrechnung“
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1. Formularwesen – 
Wann wird welches Formular benötigt?
Alle Formulare sind auf unserer Internetseite im Bereich 
Bezügeabrechnung zum Download verfügbar:

https://www.rzvk-saar.de/bezuegeabrechnung
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1. Formularwesen – 
Wann wird welches Formular benötigt?
1.1 Personalfragebogen
• wird immer benötigt, auch bei Übernahme Azubi/Anerkennungsjahrprakt. 

oder Wechsel GfB <-> SV-pfl. Beschäftigung
• AG und AN müssen Punkte beantworten und jeweils unterschreiben
• Empfehlung: 

Füllen Sie den Personalfragebogen zusammen mit dem Beschäftigten aus. 
So lassen sich Fehler und somit zeitintensive Rückfragen vermeiden.

• Vorabprüfung Ihrerseits vor dem Hochladen auf:
• Vollständigkeit
• Plausibilität der erfassten Daten (z. B. SV Nummer und Steuer-ID, SV Status)
• Erst danach Übermittlung an die Bezügeabrechnung
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Vom Arbeitgeber 
auszufüllen
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Vom Arbeitgeber 
Auszufüllen 
(bei Pauschalsteuer)
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Vom Arbeitgeber 
auszufüllen
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1.2 Checkliste für geringfügig Beschäftigte (inkl. Befreiungsantrag RV)

• wird nur bei geringfügig Beschäftigten bzw. kurzfristig Beschäftigten benötigt
• bei Unsicherheit, ob GfB-Grenze (2025: 556,00 EUR/Monat) eingehalten wird, 

am besten Rücksprache mit der Bezügeabrechnung
• Empfehlung: 

Füllen Sie die Checkliste zusammen mit dem Beschäftigten aus. So lassen sich 
Fehler und somit zeitintensive Rückfragen vermeiden.

• Vorabprüfung Ihrerseits vor dem Hochladen auf:
• Vollständigkeit (inkl. Befreiungsantrag, falls gewünscht)
• Plausibilität der erfassten Daten (z. B. SV Status)
• Erst danach Übermittlung an die Bezügeabrechnung
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Antrag auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht
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Der Befreiungsantrag gilt immer nur rückwirkend bis maximal zum aktuellen Monatsbeginn.

Bitte immer alle Felder ausfüllen!
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1.3 Formular für Arbeitsbescheinigung bei Austritt oder Aussteuerung

• wird nur benötigt, wenn eine Arbeitsbescheinigung von der Bundesagentur für 
Arbeit angefordert wurde (bei Austritt oder Aussteuerung)

• laden Sie dieses Formular bitte nicht hoch, wenn (noch) keine Anforderung der 
Bundesagentur für Arbeit vorliegt

• Übermittlung erfolgt inzwischen rein elektronisch (BEA), dafür müssen jedoch alle 
notwendigen Angaben vorhanden sein

• Formular bitte immer unaufgefordert mit der Anforderung der Bescheinigung 
zusammen hochladen
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1.4 Erklärung zum Familienzuschlag

•  wird nur von Beamt/innen benötigt
• Einreichung unaufgefordert bei:

• Neueintritten
• Änderung der Verhältnisse 

(Heirat, Geburt Kind, Aufnahme Kind in Haushalt, Scheidung, Elternzeit Ehegatte 
usw.)

• Notwendig für die Berechnung des Familienzuschlags in den einzelnen 
Stufen, insbesondere bei Konkurrenzregelungen
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2. Besondere Personengruppen – 
Was ist zu beachten?
2.1 Geringfügig Beschäftigte
• vor Beschäftigungsbeginn muss geprüft werden, ob die mtl. 

Geringfügigkeitsgrenze eingehalten wird 
(inkl. anteiligen Sonderzahlungen in der 12-Monats-Prognose und 
inkl. der SV-Pflichtigen ZVK-AG-Umlage)

• Steuerrecht:
• hier statt Besteuerung über individuelle Steuerklasse (I – VI) auch 2%-

Pauschalbesteuerung möglich (AG übernimmt Kosten)
• Angaben auf Personalfragebogen daher unbedingt erforderlich 

(AG muss entscheiden, ob Pauschalbesteuerung erfolgen soll)
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•  Sozialversicherungsrecht:
• Krankenversicherung: Pauschalbeitrag 13 % (AG trägt Kosten)
• Pflegeversicherung:  keine Kosten
• Rentenversicherung:  Pauschalbeitrag 15 % (AG trägt Kosten)

     Beitragsanteil AN 3,6 % (bei RV  
     Aufstockung)

• Arbeitslosenvers.:  keine Kosten
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2.2   Kurzfristig Beschäftigte
• vor Beschäftigungsbeginn muss geprüft werden, ob die mtl. 

Geringfügigkeitsgrenze eingehalten wird 
(inkl. anteiligen Sonderzahlungen in der 12-Monats-Prognose)

• falls die Grenze nicht eingehalten wird, ist zunächst eine 
Berufsmäßigkeitsprüfung durchzuführen:

 Kurzfristige Beschäftigung - Entscheidungshilfe zur Prüfung der 
 Berufsmäßigkeit - Minijob-Zentrale
• bei Schülern, Studenten usw. sollten die entsprechenden Nachweise vor 

Beschäftigungsbeginn vorliegen

• Steuerrecht:
• hier statt Besteuerung über individuelle Steuerklasse (I – VI) auch 25%-

Pauschalbesteuerung möglich (AG übernimmt Kosten)
• Angaben auf Personalfragebogen daher unbedingt erforderlich 

(AG muss entscheiden, ob Pauschalbesteuerung erfolgen soll)
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https://www.minijob-zentrale.de/SharedDocs/Downloads/DE/Schaubilder/gewerblich/Entscheidung_Berufsmaessigkeit.html?nn=ad1812cc-db4d-4472-8405-fbbcd333e96d
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• Sozialversicherungsrecht:
 für den AN entstehen keine Kosten.
• Prüfungen durch den SV-Träger

• Gerade bei geringfügig und kurzfristig Beschäftigten sollten alle Unterlagen 
vollständig ausgefüllt vorliegen. Bei geringsten Unstimmigkeiten oder 
fehlenden Nachweisen werden diese Fälle beanstandet und ggf. hohe 
Nachforderungen erhoben.
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2.3 Ehrenbeamte
• Neue Sozialversicherungsrechtliche Beurteilung aufgrund von 

Rechtsurteilen: 
• Ortsvorsteher und ehrenamtl. Beigeordnete ohne zugeordneten 

Geschäftsbereich sind sozialversicherungsfrei
• daher wird in diesen Fällen nur noch der Personalfragebogen zu Beginn der Amtszeit 

benötigt
• Pauschalsteuer mit 2% aber nicht mehr möglich, sondern Besteuerung über individuelle 

Steuerklasse (als Haupt- oder Nebenarbeitgeber)
• Ausnahme: ehrenamtl. Beigeordnete mit zugeordnetem Geschäftszweig

• hier weiterhin SV-pflicht 
• Personalfragebogen und Checkliste für geringfügig Beschäftigte notwendig
• Besteuerung individuell oder mit 2%-Pauschalsteuer (wenn GfB-Grenze eingehalten 

wird)
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2.4  Beamte
• Sozialversicherungsfrei
• Vorsorgeaufwendungen können berücksichtigt werden, soweit uns 

entsprechende Nachweise vorliegen
• Erklärung zum Familienzuschlag notwendig (auch bei Änderungen)
• bitte Ernennungsurkunden und Planstellenanweisungen immer 

hochladen
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3. eAU-Verfahren - Austausch

- Verpflichtende Teilnahme am Verfahren seit 01.01.2023
- weiterhin Anzeigepflicht durch den Arbeitnehmer gegenüber dem 

Arbeitgeber
- Im besten Fall E-Mail von AN an AG mit Angabe Beginn und Ende der 

Krankschreibung durch Arzt (bei Erst- und Folgebescheinigung(en))

- Nachweispflicht ist zum 01.01.2023 entfallen
- Abruf „auf Verdacht“ rechtlich nicht zulässig
- auch Langzeitkranke müssen sich bei jeder Folgebescheinigung erneut 

melden und die neue AU-Dauer angeben
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eAU-Verfahren – Austausch
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4. Optimale Bedingungen für die Zusammenarbeit

• regelmäßiges und unmittelbares Hochladen von lohnrelevanten 
Dokumenten in Unternehmen Online (keine „Stapelbildung“)

• Dokumente ausschließlich in Unternehmen Online hochladen statt 
per Mail

• Übersendung der eAU‘s mind. zweimal in der Woche
• Hochladen von Formularen erst, wenn alles vollständig ausgefüllt und 

von dem Personalamt überprüft wurde
• zeitnahe Rückmeldungen auf Anfragen der Bezügeabrechnung
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Ausblick DATEV Personal
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Was ist DATEV Personal?

DATEV Personal vereint moderne Optionen für eine optimale digitale 
Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und der lohnabrechnenden 
Stelle.
- Zugang über Unternehmen Online
- DATEV Personalakte
- potentielle Möglichkeiten:

- Monatsdatenerfassung unständige Bezüge (bisher über Excel-Vorerfassung)
- Änderung von Mitarbeiter-Stammdaten (z. B. Bankverbindung, Adresse)
- Erfassung von An- und Abwesenheitszeiten
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Vorstellung Notfallplan für 
Personalämter
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Notfallplan – Warum?
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•zusätzlicher Service

•Hilfestellung

•ggf. kein zweiter Wissensträger vorhanden
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Fragen / Rückmeldungen / 
Anregungen
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Robin Degel

Teamleiter Bezügeabrechnung
RZVK des Saarlandes

0681/40003-567
r.degel@rzvk-saar.de
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